
Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Für alle Anzeigenaufträge gegenüber der KREUZER Me dien GmbH in Leipzig 

gelten aus schließ lich die nach ste henden »Allgemeinen Ge  schäftsbedingungen« 
und die nachfolgenden Geschäftsbedingungen sowie besondere schriftlich ge
troffene Vereinbarungen, auch wenn der Be steller die Gültigkeit dieser Bedin
gungen ausdrücklich ausschließt und wir nicht widersprechen.

2. Anzeigenauftrag im Sinne der nachfolgenden Allge mei nen Ge schäfts
bedingungen ist der Vertrag über die Ver öff entlichung zum Zwecke der Verbrei
tung einer oder meh rerer Anzeigen eines Wer bungs treibenden in einer Druck
schrift.

3. Anzeigenaufträge sind, wenn nichts anderes vereinbart worden ist, inner
halb eines Jahres nach Vertrags schluss abzuwickeln. Ist im Rah men eines Ab
schlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auf
trag innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der ers ten An zeige abzuwickeln, so
fern die erste Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten Frist abgerufen und ver
öffentlicht wird.

4. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber befugt, innerhalb der in Nr. 3 genann
ten Frist auch über die im Auftrag ge nannte Anzeigenmenge hinaus weitere An
zeigen ab zu ru fen.

5. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertre
ten hat, so hat der Auftraggeber un beschadet etwaiger weiterer Rechtspflich
ten den Unter schied zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Ab
nahme entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. Die Rückerstattung 
entfällt, wenn der Auftrag geber im Falle von Preiserhöhungen, statt ein von ihm 
vorbehaltenes oder spä ter eingeräumtes Rücktrittsrecht auszuüben, den Ver
trag zu den neuen Preisen bis zur Er reichung des ursprünglich vereinbarten 
Auftrags werkes fortsetzt.

6. Für die Aufnahme von Anzeigen in bestimmten Num mern, be stim mten 
Ausgaben oder an bestimmten Plät zen der Druckschrift wird keine Gewähr ge
leistet, es sei denn, dass der Auftraggeber die Wirk sam keit des Auft ra ges aus
drücklich davon abhängig gemacht hat.

7. Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als An zeigen 
erkennbar sind, werden als solche vom Verlag mit dem Wort »Anzeige« kennt
lich gemacht.

8. Der Verlag behält sich vor, Anzeigen Beilagen und On lineaufträge – auch 
einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – wegen des In halts, der Herkunft 
oder der technischen Form nach einheitlichen Grund sätzen des Verlages abzu
lehnen. Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters 
der Beilage und deren Billigung bindend.

9. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier 
Druckunterlagen oder Beilagen bis zum je weils laut Mediadaten be stimmten 
Zeitpunkt ist der Auft raggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder 
beschädigte Druckunterlagen fordert der Verlag un ver züg lich Ersatz an. Der 
Verlag gewährleistet die drucktechnisch einwandfreie Wiedergabe der Anzeige 
im Rahmen der durch die Druck unterlage gegebenen Möglichkeiten und etwai
ger bei Vertragsab schluss benannter drucktechnischer Toleranzen. 

10. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise un le ser lichem, un richtigem 
oder unvollständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung 
oder eine Er satzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzei
ge beeinträchtigt wurde. Eine weiter ge hen de Haftung des Verlages ist ausge
schlossen, soweit sie nicht auf vorsätzlicher oder grob fahrlässiger schuldhafter 
Hand lung des Ver lages, seiner gesetzlichen Vertreter oder Er  füllungsgehilfen 
beruht. Im kaufmännischen Ge schäfts verkehr haftet der Verlag darüber hinaus 
nicht für grobe Fahrlässigkeiten von Erfüllungsgehilfen, die nicht lei t en de Ange
stellte sind; in den übrigen Fällen ist gegenüber Kaufleuten die Haftung für gro
be Fahrlässigkeiten dem Umfang nach auf den vor aussehbaren Schaden bis zur 
Höhe des betreffenden Anzeigenentgelts beschränkt. Re  k lamationen und of
fensichtliche Mängel müssen in ner halb vier Wo chen nach Erscheinen des Wer
beträgers, in dem die Anzeige gedruckt ist, geltend gemacht werden. Ist ein An
zeigenauftrag telefonisch erteilt worden und ist der Inhalt der veröffentlichten 
Anzeige identisch mit dem am Telefon aufgenommenen Anzeigeninhalt, so hat 
der Verlag ei ne Diskrepanz mit einem anderen, vom Auftrag geber gewünschten 
In halt nicht zu vertreten.

11. Kontrolldrucke werden auf Wunsch geliefert. Der Auft raggeber trägt die 
Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten Kon trollabzüge. Sendet 
der Auftrag ge ber den ihm rechtzeitig übermittelten Kontrollabzug nicht frist
gemäß zurück, so gilt die Genehmigung zum Druck als erteilt. Sind keine beson
deren Größenvorschriften ge geben, so ist der Verlag berechtigt, die Größe, un
ter Be rücksichtigung der mut maßlichen Interessen des Auft rag gebers, festzu
legen.

12. Der Auftraggeber übernimmt die Gewähr dafür, dass Inhalt und Ge staltung 
seiner Werbung den gesetzlichen, insbesondere den wettbewerbsrechtlichen 
Bestim mun gen entsprechen. Der Auftraggeber stellt den Verlag frei von jegli
chen Ansprüchen Dritter egal aus wel chem Rechts grunde.

13. Kann der Anzeigenauftrag aus einem von dem Auft raggeber zu ver tretenden 
Umstand nicht durchgeführt werden oder kündigt er den Vertrag vor Durchfüh
rung, so ist der Verlag berechtigt, den vereinbar ten Anzeigenpreis abzüglich der 
ersparten Aufwendungen zu verlan gen. Für diesen Fall werden die ersparten Auf
wendungen vom Ver lag pauschaliert, wobei dem Auftraggeber das Recht ein
geräumt wird, im Einzelfall den Nachweis zu führen, dass die Summe der ersparten 
Auf wendungen höher als der pauschalierte Betrag ausgefallen ist.

14. Bei Zahlungsverzug gemäß § 284 III BGB oder Stun dung werden Zinsen 
mindestens in Höhe von 5 % über dem jeweils von der Europäischen Zentral
bank veröffentlichten, gültigen Basiszinssatz gemäß §288, I BGB, so wie der Ein
ziehungskosten berechnet. Darüber hinaus ist der Verlag berechtigt, im Einzel
fall stattdessen den ihm nach weis lich entstandenen Zinsverlust geltend zu ma
chen. Bei Konkursen und Zwangsvergleichen entfällt jeder Nach lass. Bei Vorlie
gen eines wich ti gen Grundes ist der Verlag berechtigt, auch während der Lauf
zeit ei nes Anzeigen abschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen, ohne Rück
sicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel, von der Vor auszahlung des 
Betrages und von dem Aus gleich offenstehender Rech nungsbeträge abhängig 
zu machen, ohne das hieraus dem Auftrag ge ber irgendwel che Ansprüche gegen 
den Verlag erwachsen.

15. Betr. Anzeigen ausschnitt. Unzutreffend

16. Kosten für erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Aus
führungen und Lieferung bestellter Druck stöcke, Matern und Zeich nungen hat 
der Auftraggeber zu bezahlen.

17. Betr. Auflagenminderung. Unzutreffend

18. Betr. Zifferanzeigen. Unzutreffend.

19. Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist Leipzig, soweit das Ge
setz zwingend nichts anderes vorsieht.

20. Die eventuelle Unwirksamkeit einzelner Vertrags be stimmung berührt 
nicht die Wirksamkeit des übrigen Ver trages. Für den Fall der Un wirksamkeit 
einzelner Vertrags bestimmungen gilt diejenige Vertrags be stimmung als ver
einbart, die gesetzlich zulässig ist und der unwirksa men Vertragsbestimmung 
am nächsten kommt.

 
 

Zusätzliche Geschäftsbedingungen 

a) Eine Änderung der Anzeigenpreisliste gilt ab Inkraft reten auch für laufen
de Aufträge. Sind die laufenden Ver träge eher als vier Monate vor Inkraftreten 
der Än de rung abgeschlossen, so gilt die Änderung ab Inkraft re ten der neuen An
zeigenpreisliste. Sind die laufenden Ver trä ge in einem Zeitraum von weniger als 
vier Monaten vor Inkraftreten der Änderung abgeschlossen worden, so gilt die 
neue Anzeigenpreisliste erst nach Ablauf von vier Mo  naten ab Vertragsschluss.

b) Im Falle höherer Gewalt erlischt jede Verpflichtung des Verlages auf Erfül
lung von Aufträgen und Leistung von Schadenersatz. Insbesondere wird auch 
kein Schaden ersatz für nicht veröffentlichte oder nicht rechtzeitig veröffentli
chte Anzeigen geleistet.

c) Bei Betriebsstörungen oder Eingriffen durch höhere Ge walt (z.B. Streik, Be
schlagnahme und dergleichen) hat der Verlag Anspruch auf volle Bezahlung der 
veröffentlichten Anzeigen, wenn mindestens 80 % der im Durchschnitt der letz
ten vier Quartale verkauften oder anders zuge sicher ten Auflage vom Verlag aus
geliefert worden ist. Bei ge rin gerer Auslieferung wird der Rechnungsbetrag pro
portonial des Ver hältnisses von im Durchschnitt der letzten 4 Quar tale verkauf
ter zu tatsächlich ausgelieferter Aufl a ge gekürzt.

d) Die Pflicht der Aufbewahrung von Druckunterlagen en det einen Mo  nat nach 
Erscheinen der jeweiligen Anzeige, sofern nicht audrücklich eine andere Verein
barung ge troff en worden ist.

e) Die nicht ter min gerechte Lieferung der Druckunterla gen und der Wunsch 
nach einer von der Vorlage ab weichenden Druckwiedergabe können Auswirk un
gen auf Platzierung und Druckqualität verursachen und schließen spä tere Rek
lamationen aus. Der Verlag muss sich die Berech nung entsteh ender Mehrkosten 
vorbehalten.

f) Die Urheberrechte an den vom Verlag gegen Entwurfs kostenbe teili gung er
stellten Anzeigenentwürfen, Texten, Signets und dergleichen bleiben beim Ver
lag – es sei denn, es wird ausdrücklich eine Frei stell ung von den Ur heberrechten 
gem. StDG/AGD vereinbart. Sie dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung des 
Verlages auch in anderen Me dien verwendet werden. Bei Zuwiderhandlung wer
den die üblichen und angemessenen Kosten für ei nen grafischen Entwurf bzw. 
Texte in Rechnung gestellt.

g) Mündliche Vereinbarungen, Bedingungen und Fristen müssen schrift lich 
durch den Verlag bestätigt werden.

h) Reklamationen beim MehrfachAuftrag müssen bis zum An zeigen schluss 
der auf die beanstandete Ausgabe folgenden Ausgabe geltend gemacht werden. 
Die Rech nung ist sofort nach Erhalt zu bezahlen, sofern nicht ei ne andere Zah
lungsweise verabredet wurde. Hat der Auft raggeber unsere Forderung nicht in
nerhalb von zehn Ta gen nach Rechnungserhalt beglichen, befindet er sich im Zah
lungsverzug.

i) Befindet sich der Auftraggeber im Zahlungsverzug, kann der fällige Betrag 
durch einen Kassierer eingezogen wer den (Inkasso). Ab Zahl ungsverzug gehen 
Mahnschreiben und Inkassokosten zu Lasten des Auftrag gebers. Als vereinbart 
gilt: 2. Mahnschreiben 2,50 €. Ist Bar in kasso vereinbart, werden pro Inkassobe
such 15,– € berechnet.

j) Bei Zahlungsverzug ist der Verlag berechtigt, ohne Nachfristsetzung vom 
Vertrag zurückzutreten.

k) Konkurrenzausschluss wird nicht gewährt.


